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! Riii für den Kreis Usingen.
— — P Druck Md Berlaa von n

Weint wöchentlich 8 -wal : Dienstag », Donnerstag»
«nd SamItagS mit den wöchentlichen Freibrilagen
.Illustrierte» Tountagrblatt ' und »De » Sandmann»

Wochenblatt' .

:icht,

Druck und Verlag von
R. Wagner '» Buchdruckerei in Ufingen.

Schriftleitung : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr . 21.

, ^ - drei, : Durch die Bost bezogen viertelsLhrlich
1,50 Mt (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld .) I«
Verlage für den Monat 4k Pfg . — Liurückungsgebühr:
Anzeigen 20 Pfg ., Reklamen 40 Pfg . die Garmond,elle.

116. Donnerstag , den 4. Oktober 1917. 52. Jahrgang.

Km tlilhkkTeil.
Krüanntmachung
Nr . W . II . 1900/9 . 17 . R.  R - A,

ffend Beschlagnahme von
selstengel « sowie Beschlag-
le nnd Bestandserhebung
Nesselfasern nnd Nessel¬

gespinste « .
Vorn » . Oktober 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Er-
au  jfli bd Königlichen Krieg « ministerium « hiermit
VI > l allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bc-

rl«i, daß , soweit nicht nach den allgemeinenrt >̂>̂̂ ŝetẑn höhere Strafen verwirkt sind, jede

Verhandlung gegen die Beschlagnahmevor-
U, , iften nach § 6 *) der Bekanntmachung über die
° Herstellung von Kriegsbedarf in der Fassung

SK. April 1917 (Reichs -Gesetzbl . S . 376)
2S .D jede Zuwiderhandlung gegen die Melde.
—- lmmungen nach § 5**) der Bekanntmachung

*) Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr oder
Eeldstrafe bis zu zehntausend Mark wird.

>« nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
« Strafen verwirkt find , bestraft:

eht.

m
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M
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nen
nfatt*.
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1 wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬
stand beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört,
verwendet , verkauft oder kauft oder ein an¬
dere» Veräußerung »- oder Erwerbegeschäft
über ihn abschließt;

'■wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu

I behandeln,zuwiderhandelt;wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt.

« «r vorsätzlich die Auskunft , zu der auf
Grund dieser Bekanntmachung verpflichtet
ist, nicht in der gefetzten Frist erteilt oderwiffenl-
sich unrichtig « oder unvollständige Angaben
wacht, oder wer vorsätzlich die Einsicht in dieGe-
fchäftSbriefe oder Geschäftsbücher oder die
defichtigung oder Untersuchung der Be-
lriebSeinrichtungen oder Räume verweigert,
oder wer vorsätzlich die vorgeschriebencn Lager-
büchrr rinzurichten oder zu führen unterläßt,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
vit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
»brr mit einer dieser Strafen bestraft;
»uch können Vorräte , die verschwiegen
worden find , im Urteile als dem Staate
"» fallen erklärt werden , ohne Unterschied,
"b sie dem AuSkuoftSpflichtigen gehören
°b» nicht.

whrläffig die Auskunft , zu der er auf Grund
">' !» Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht
« d» gesetzten Frist erteilt oderunrichttge oder
""vollständige Angaben wacht , oder
wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lager-
Wer einzurichlen oder zu führen unter-
M vird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
^ »rk bestraft.

über Auskunft - Pflicht vom 12 . Juli 1917 ( Reich «.
Gefetzbl . S . 604 ) bestraft wird . Auch kann der
Betrieb de» Handelsgcwerbe » gemäß der Bekannt¬
machung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23 . September 1915 (ReichS-
Gesetzbl . S . 603 ) untersagt werden.

8 i.
Bo « der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen

1. alle obgeernteten Stengel der brennenden,
langstieligen Brenneffel ( urtiou äiviv » ) , und
zwar sowohl ungetrocknet wie getrocknet,

2 . alle Neffelfasern , auch mit an eren Spinn¬
stoffen gemischt und ohne Rücksicht darauf,
ob sie roh , gefärbt oder gebleicht find,

3 . alle Gespinste , die Neffelfasern enthalten,
14. alle Abfälle - der unter 1 bi« 3 genannten

Gegenstände,
gleichviel , ob sie im Inland gewonnen oder au»
dem Auslände (einschließlich der besetzten Gebiete)
eingesührt sind.

8 2-
Beschlagnahme.

Alle von der Bekanntmachung brtroffenen .Gegen-
flände werden hiermit beschlagnahmt , soweit sich
nicht aus den nachfolgenden Bestimmungen Au »,
nahmen ergeben.

8 3-
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rechts«
geschäftliche Verfügungen über diese nichtig sind,
insoweit sie nicht auf Grund der folgenden Anord¬
nungen erlaubt find . Den rechtsgeschästlichen Ver-
fügungen stehen Verfügungen gleich , die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung
erfolgen.

Verboten ist namentlich auch da » Verfüttern
der geernteten Reffelstengel und ihre Verwendung
als Gemüse.

8 4.
BerS «tz«rungs - und Berarbeitungs

erlaubrris.
1 . Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußer¬

ung und Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände
an die Neffelfaser -Verwertungrgesellschaft m . b. H.,
Berlin , Schützenstr . 65/66 , oder deren Beauf¬
tragte erlaubt.

Für Gegenstände . deren ^Ankauf die Neffelfaser-
BerwertungSgesellschcift ablehnt , kann nach Empfang
de« ablehnenden Bescheide » an die Kriegs -Rohstoff-
Abteilung de» Königlich Preußischen KriegSminifle-
riums , Sektion W II , Berlin SW 48 , Verl.
Hrdemannflr . 10 , unter Ueberfendung von Mustern
ein Antrag auf Erlaubnis zu anderweitiger Ver¬
wertung gestellt weiden.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände
haben die Enteignung zu gewärtigen , sofern sie
nicht ihre Bestände an die im Abs . 1 bezejchnete
Stelle veräußern und versenden.

2 . Ferner ist die Veräußerung , Lieferung und
Verarbeitung der beschlagnahmten Gegenstände ge¬
stattet zur Erfüllung von Aufträgen von Heeres¬
oder Marinrbehölden . über die ein von der Kriegs-

Rohstoff 'Abteilung genehmigter Belegfchcin vorliegt,
oder auf Grund einer von der KriegS -Rohfloff-
Abteilung gewählten Aurnahmebewilligung , die
durch einen amtlichen Freigabeschein  nach-
gewicsen wird.

3. Endlich ist er gestattet , die geernteten Nefsel-
stlngkl zu trocknen . Die getrockneten Stengel
bleiben jedoch beschlagnahmt.

8 5.
Meldepflicht und Meldestelle.

Die im § 1 Ziffer 3 und 3 genannten Gegen¬
stände und deren Abfälle unterliegen der Melde¬
pflicht. Die Meiduvgen haben monatlich zu er¬
folgen und sind an da » Webstoffmeldeamt der
Kriegs - Rohstoff -Abteilung der Königlich Preußischen
Kriegrministeriumr , Berlin SW 48 , Verl . Hede-
mannstr . 10 , mit der Aufschrift „ Neffelbeschlag-
nahme " zu erstatten.

8 6
Meldepflichtige Pers » « e« .

Zur Meldung verpflichtet sind
1. Personen , die Gegenstände der im 8 5

bezeichnelen Art in Gewahrsam haben,
3 . landwirts häßliche und gewerbliche Unter¬

nehmer,
3 . öffentlich * rechtliche Körperschaften und

Verbände.

Vorräte , die sich am Stichtag (8 7) nicht
in Gewahrsam des Eigentümers befinden , sind
sowohl von dem Eigentümer al » auch von dem¬
jenigen zu melden , der sie an diesem Tage in
Gewahrsam hat (Lagerhalter usw .) .

8 7
Stichtag « nd Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung
der am Beginn de» 3 . Oktober 1917 ( Stichtag ),
bei den späteren Meldungen der beim Beginn de»
1. Tage » eine» jed.n Monats ( Stichtag ) tatsächlich
vorhandene Bestand maßgebend . Die erste Mel¬
dung ist die zum 10 . Oktober 1917 , die folgenden
Meldungen sind bi» zum 10 . eines jeden Monat»
zu erstatten.

8«
Meldescheine.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen
amtlichen Meldescheinen zu erfolgen , die bei der
Vordruckverwaltung der Kriegs -Rohstoff - Abteilung
de« Königlich Preußischen Kriegsministerium »,
Berlin SW 48 , Verl . Hedemannstr . 10 , unter
Angabe der Vordrucknummer Bst 1306 b an-
zufordern sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit
deutlicher Unterschrift und genauer Adreffe zu ver¬
sehen . Der Meldeschein darf zu anderen Mit¬
teilungen als zu der Beantwortung der gestellten
Fragen nicht verwandt werden.

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite
Ausfertigung (Abschrift , Durchschrift , Kopie ) von
dem Meldenden bei seinen Geschäft - papieren zurück¬
zubehalten.

8 9
Lagerbuch u « d «luskunftsertetlung.

Jeder Meldepflichtige (88 & und 6) hat ein
Lagerbuch zu führen , au » dem jede Aenderung in
den Vorratsmengen und ihre Verwendung ersicht¬
lich sein muß . Soweit der Meldepflichtige bereit»



ein derartige « Lagerbuch führt , braucht ein beson¬
dere « nicht eingerichtet zu « erden.

Beauftragten der Militär - und Polizeibehörden
ist die Prüfung de« Lagerbuche » , der Geschäftsbriefe
und Geschäftsbücher sowie die Bestchiigung und
Untersuchung der BetriebSeinrichtungen und Räume
,n gl statten , in denen meldepflichtige Gegenstände
erzeugt , gelagert , seilgehalten weiden oder zu ver¬
muten smd.

8 10
Anfrage « und Anträge.

Anfragen und Anträge , die die Meldunzen
5 bi« 9 ) betroffen , stnd an das Webstoffmelde-

amt der Krieg » - Rohstoff -Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW 48,
Verl . Hedemannstr . 10 , alle übrigen Anfragen
und Anträge , die diese Bekanntmachung betreffen,
an die KriegS -Rohstoff -Abteitung , Sektion W II,
de» Königlich Preußischen Kriegsministeriums . Berlin
SW 48 , Verl . Hedemannstr . 10 , zu richten und am
Kopfe des Schreibens mit der Aufschrift „ Nessel-
beschlagnahme " zu versehen.

8 H
Ausnahmen

Ausnahmen von den Befchlagnahmebestim-
mungen dieser B kanntmachung können durch die
Kriegs -Rohstoff Abteilung der Königlich Preußischen
Kiiegrmrnisterium », Sektion W . II , Berlin SW
48 , Beil . Hedemannstr . 10 , bewilligt werden.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 3 . Ok¬
tober 1917 in Kraft.

Frankfurt (Main ) , den 3. Oktober 1917
Stellv . Generalkommando

de» 18 Armeekorps.

Bekanntmachung
Nr . Bst . 600/6 . 17 . K. R A . II . Aog .,

betreffend Bestandserhebung
von Holzspänen aller Art.

Vom 29 . September 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit

zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Be¬
merken , daß , soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gegen die Meidepflicht nach § 5
der Bekanntmachung über AuSkunftrpslicht vom
13 . Juli 19 ! 7 (ReichsGesetzbl S . 6o4 )*) be¬
straft wird . Auch kann der Betrieb de» Handels-
gewerbe « gemäß der Bekanntmachung zur Fern-
haltunq unzuverlässiger Personen vom Handel vom
33 . September 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 603)
untersagt werden.

8 1
Meldepflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen
Personen (meldepflichtige Personen , 8 3) unterliegen
hinsichtlich der von dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenstände ( meldepflichtige Gegenstände,
8 2 ) einer Meldepflicht (8 4 ) .

" * ) ^ Wer ^ vorsätzlich die Auskunft , zu der auf
Grund dieser Bekanntmachung verpflichtet
ist , nicht in der gesetzten Frist erteilt oderwiffent-
sich unrichtige oder unvollständige Angaben
wacht , oder wer voriätzlich die Einsicht in dieGe-
schästSbriefe oder Geschäftsbücher oder dir
Besichtigung oder Untersuchung der ® i.
trtebSeinrichtUligen oder Räume verweigert
oder wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lager,
bücher einzllrichten oder zu führen unterläßt,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mar,
oder mit einer dieser Strafen bestraft;
auch können Vorräte , die verschwiegen
worden find , iw Urteile als dem Staate
verfallen erklärt werden , ohne Unterschied,
ob sie dem AuSkUnftSpflichligen gehören
oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund
dieser Bekanntmachung verpflichtet ist. nicht
in der gesetzten Frist erteilt oderunrichtige oder
unvollständige Angaben wacht , oder
wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lager¬
bücher einzurichlen oder zu führen unter-
läßt wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark bestraft.

8 3
Meldepflichtige Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
Sägespäne ( Sägemehl ) , Hobelspäne und andere

Holzspäne ( Drehspäne . Maschinenspäne usw .) .
Zu melden find:

1. alle Vorräte an meldepflichtigen Gegenständen;
2 . aller Anfall und Abgang an meldepflichtigen

Gegenständen während des dem Stichtag
vorausgegangenen Monai ».

8 ^
Meldepflichtige Perforier ».

Zur Meldung verpflichtet findf :F>
alle Personen , insbesondere » alle landwirt¬

schaftlichen gewerblichen llnternehmer , alle öffent-

brauchst
kein Geld

mm  jehi  Kriegsanleihe zu
zeichnen, den« die bequeme«
Aahlvngs - eöingunge « taffen
Dir Zeit. Du mußt Dir nur
über̂ gen , was Du in den
nächsten Wochen und Monaten
voraussichtlich verdiene« wirst.
Rechne davon ab, was Dich
Dein Lebensunterhalt kostet-
und Du weißt, was DuDeiuem

Laterlande leihen kannst.

Darum zeichne!

lich -rejtli ' en Körperschaften und Verbände (also
auch staatliche Betriebe ) , die meldepflichtige Gegen¬
stände erzeugen , in Gewahrsam haben oder gehabt
hoben oder auf Lieferung solcher Gegenstände An¬
spruch haben.

Die noch dem Stichtage (8 4 ) einlreffenden.
aber schon vor dem Stichtage avgesandten Vorräte
find nur von dem Empfänger zu melden.

8 4
Stichtag . Meldefrist . Meldestelle.
Für die Meldepflicht ist der Bestand am 1.

Oktober 1917 , 1. Januar und l . April 1918
(Stichtag ) maßgebend . Die erste Meldung hat
bi » zum 15 . Oktober 1917 , die folgenden haben
bi« zum fünfzehnten Tage de « auf den Stichtag
folgenden Monat » zu erfolgen.

Die Meldungen find an die „ Beschaffungs¬
stelle für Holzspäne und Streumittel bei der
KÜyigl . Intendantur der militärischen Institute " ,
Berlin W 30 , Biktoria -Lutse -Platz 8 , zu erstatten.

8 5
«rt der Meldung

Auch die unmittelbar zu Feuers
verbrauchten Mengen an Meldepflicht^
ständen , gleichviel , in welcher Weise h
Feuerungranlagen zugeführt werden , findi
Meldung anzNgeben . Für die Meldung dg
feuerten Mengen genügen gewissenhaft *
Durchschnittszahlen.

Die Meldungen haben nur auf den
Meldescheinen zu erfolgen , die bei der ^ |1! 4
Verwaltung der KriegS-Rohstoff-Abteil«̂ P
Königlich Preußischen Kriegsminisieriums , s K 01
SW 48 , Berl . Hedemannsiraße 10 , unters disil
der Vordruänummer Bst . 1734b pofisrej “
fordern find

Die Ansorderung der Meldescheine WS"
deutlicher ljUmerschrift und genauer Anshi
versehen.

Der Meldeschein darf zu anderen MW
al « zur Beantwortung der gestellten Frag«
verwandt werden ; er ist postfrei zu üb«!
Aus die Vorderseite der zur Ukbersmdi,
Meldung benutzten Briefumschläge ist dn
merk zu setzcn:
„Betrifft : Bestandserhcbung über Sägij

Von den erstalreren Meldungen ist fine
Ausfertigung ( Abschrift , Durchschrift . Kos
dem Meldenden bei seinen GeschästSpapimi,
zubehaltrn.

8 6
Ausnahme «.

AuSgenrmmen von der Meldepflichti!i
a ) ein am Stichtage vorhandener Bo,

nicht mehr als 1 Tonne,
b ) ein Anfall im Laufe des dem §

vorangegangencn Monais von nij!
alt 1 Tonne.

Wenn nur eine der Voraussetzungen
und d vorliegt , bleibt die Meldepflicht

8 7
Lagerbuchführuvg.

Jeder Meldepflichtige (8 3 ) hat , ^
von den Ausnahmen de» 8 6 , ein Lagnt ^
führen , au « dem jede Aenderung der weldkps |j„ng
Gegenstände und ihre Verwendung erW j, -
muß Soweit der Meldepflichtige bei«
derartige » Lagerbuch führt , braucht er »H
fonderes nicht einzurichten.

Bei meldepflichtige » Gegenständen,
eigenen Betriebe de« Meldepflichtigen un®1
verfeuert werden , genügt die Angabe der W 9n h
verfeuerten Gesamtmenge als Anfall ®, hi
gang im Lagerbuch . _

Beauftragten der Polizei - oder Militär 6.

1176
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Heft

in
inger

ist jederzeit die Prüfung der Gefchäsisböi «, g
«n iGeschäftsbücher sowie die Besichtigung md

suchung der Belriebseinrichtung und P kg. z,
gestatten , in denen meldepflichtige Gegen® tzem
zeugt , gelagert , feilgehalten werden
muten find.

8 b
Anfrage « und Anträge

Alle Anfragen und Anträge,
Bikanntmachung betreffen , sind an die „ BB : 4.-
stelle für Holzspäne und Streumittel * hielt
Königl . Intendantur der militärischen 3™«itidfy
Berlin W 30 , Viktvria -Luise -Plotz 8, !"

ätln
»# st,

*Wli
Sie müssen auf dem Briefumschlag «gs
Kopfe de« Briefe » den Bermerk tragen:
„Betrifft : Bestandserhebung über

8 s
Inkrafttreten.

Diese Bekannlmachung tritt am 29.
1917 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Bekannt:
Bst . 600/6 . 17. « . R A>, k .™ *.
standserhebung von Holzspane « aller »W >.
27 . Zuni 1917 außer Kraft.

Frankfurt (Main ), den 39 . Gept . Id

Stellv . Generalis^
des 18 . Armee» »'

lS
Usingen , den 1. Oktober^

Am 15 . Oktober 1917 findet eine ^
zählung im gleichen Umfange wie am 1
1916 statt . Da die Zeit dir M
Zählung sehr kurz ist, mache ich t)«“1*
ihr Mitteilung und ersuche , sofort die eu
Vorkehrungen zur Ausführung der
treffen.

">t k



w gehört die schleunige Bildung der Zähl-
die Bestellung der Zähler und Zähle«

um,. . iotoie ihre Stellvertreter,
ena i erforderlichen Drucksachen werden Ihnen

-7 ihrem Eintreffen zugehen.
t„b\  Der Königliche Landrat.
gbtt# . v. Bezold.
ettniiHerrn Bürgermeister des Kreises._

Ufingen, den 1. Oktober 1917.
, Besitzer von Gastwirtschaften, Hotel« und
Men Betrieben werden darauf aufmerksam

daß sie die am 1. Oktober 1917 in
Mtz befindliche beschlagnahmte Bett-, hau«,
sljwäsche bei der volkswirtschaftlichen Ab.
der Reich»bekleidung»stelle Berlin W 50,

Zerplatz1, arjumelben haben.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.
Ufingen, den 1. Oktober 1917.Jjk Herren Bürgermeister, die meiner Ber.vom8. Augustd. I ». Rr. 7176, Kreis.

Nr. 94, gemäß, mit der Anzeige über die
11 Inuit* Menge von Konservendosen au« Weiß,

iiodj im Rückstände find, ersuche ich, mir die
innerhalb3 Tagen zu erstatten,
weise hierbei darauf hin, daß die Kon-

bofen an die Firma Sal . Idstein in Hom-
s.b. H. abgeliefert werden können.

Der Königliche Landrat.
1176 v . Besold.

«in

treu

li#

Ufingen, den 1. Oktober 1917.
[et Heinrich Eichhorn zu Obernhain ist zum

« Hüter dieser Gemeinde ernannt und heule
TBir verpflichtet worben.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

die Art und Weise der Ersatzsohlenbe-
kennen zu lernen, ist bei der Ersatzsohlen-

ft in Berlin, Wilhelmstraße6 eine Lehr-
lte eingerichtet worden, in der im Monat
Kurse für Schuhmacher abgehalten weiden,
ngen find sofort an die Ersatzsohlengesell-

in Berlin zu richten.
Eiligen, den 1. Oktober 1917

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Berlin, den 4. September 1917.
ir»| lm die Sammeltätigkeit für Brenneffel zu

I», hat da« Kriegsamt die Reffelfafer-Ber-
»gi'Gefellschaft, Berlin 8>V 68, Schützenstr.

itä>M ermächtigt, für Ablieferung größerer
tibr» iy gelrokneter Neffelstcngel steigende Sonder-

m neben dem Pieise von 14,— Mk. für
%zu bewilligen. Die Prämie beträgt, wenn

>eB linem Bezirk, der einem Vertrauensmann
tdai i,h>, sxit dem 1. Juli 1917 au« getrockneten

Nln insgesamt 5 Doppelzentner gesammelt
find: 3 — Mk für 100 Kg., 10 Doppel-

>E' 't gesammelt worden find: 3.— Mk. sür
%, 35 Doppelzentner gesammelt worden

)e,SH: 4— Mk. für 100 Kg, 50 Doppelzentner
lfit worden find: 5.— Mk. sür 100 Kb
ichzeitig ist die den Vertrauensmännern für

Erlagen gewährte Pauschvergütungvon Mk.
'»f Mk. 3.— sür 100 Kg. tröckene Ressel-
erhöht worden.

Ablieferung nur »orgetrockneter Stengel
lkter Stengel mit Blättern) wird die Nes-
'Berwertungr-Gesellschast für 100 Kg. ,seit
}• Juli 1917 abgelieferter Stengel eine
Je von 50 Pfg. gewähren und die Unkosten-
'^ 8 sür die Vertrauensleute von 30 auf
8- für 100 Kg. vorgetrockneler Stengel

Kriegsministerium. Kriegsamt.
I . A. : Wo lffhügel.

Ufingen, den 35. September 1917.
?? Herren Bürgermeister haben für ortsüb-
' "̂onntmachung zu sorgen.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Wk
rffl . )kich«et Kriegsanleihe bei jeder Bank,

Ue « Kreditgenoffenschaft, Ledenstzer-
^rnngs -Gesellschaft, Popanpalt.

M mtlichw  reit,
ver Krieg.

WTB Großes Hauptquartier,  3 . Okt.
(Amtlich).

Wepicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

In der Mitie der flandrischen Front war der
Artilleriekampf stark, zwischen Langemarck und
Hollebeeke mehrfach 'zu heftigen Trommelfeuer-
wellen gesteigert.

Morgen» entriffen unsere Sturmtruppen den
Engländern am Polygon-Wald nördlich der Straße
Menin—Ipern in etwa 500 Meter Tiefe Kampf¬
gelände, da» gegen mehrmalige starke Gegenan¬
griffe behauptet wurde. Außer erheblichen Ver¬
lusten büßte der Feind Gefangene ein.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Nordöstlich von Soiffon» nahm die Kampf-

tätigkeit der Artillerie zu.
Vor Verdun war der Feuerkamps im Anschluß

an ein erfolgreiches Unternehmen auf dem Ostufer
der Maas lebhaft. Bei Beconvaux brachen morgen»
Jnfanteiiestoßtruppen mit Pionieren bi« in die
hinteren Linien der franzöfifchen Stellung, zerstörten
dort die Grabenanlagenund kehrten mit mehr
al« 100 Gefangenen in die eigene Stellung be¬
fehlsgemäß zurück.

Auf dem
Oeßliche» « rirgssch»upl»tz

und an der
Mazedonische Front

blieb bei geringer Gefechtstätigkeit die Lage un¬
verändert.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

Lokale andprovinzielle  Nachrichten.
* Ufingen , 3. Oktober. Herr Präparanden-

lehrer Küchler  Hierselbst wurde mit 1. Oktober
d I «. zum Seminarlehrer  am hiesigen Kgl.
Lehrer-Seminar ernannt.

* Ufingen, 3. Oktober. Schulkriegr-
a nie ihr.  Obwohl die Schulenz. Zt. geschlossen
find, kann doch täglich von 11—12 Uhr im
Realschulgebäude  von Kindern und Erwachsenen
Kriegsanleihe gezeichnet werden. Auch Kriegs.
anleihe-Berficherungen werden durch die Schule
vermittelt. Wer z. B. 15.30 Mk. für ein Kind
oder einen Erwachsenen zur Schule bringt, erwirbt
mit dieser kleinen Summe eine Kriegsanleihe im
Betrage von 100 Mk. Er muß dann nur noch
vom 1. April 1918 ab jede« Vierteljahr1.15
Mk. Prämie einzahlen und zwar höchsten« 141/,
Jahr lang. Stirbt der Versicherte vor Ablauf
der 14V, Jahre, so erhallen die Erben sofort nach
dem Todesfaü die 100 Mk. Kriegsanleihe ausge-
händigt, und jede weitere Prämienzahlung hört
auf. Wer 30.60 Mk. einzahlt, erwirbt damit
für 200 Mk. Kriegsanleihe; mit 45,90 erhält
man ein Anrecht auf 300 Mk. Anleihe. Mit
153 Mk. einmaliger Einzahlung verfichert man
sich für 1000 Mk. Kriegsanleihe usw. Eine ärzt¬
liche Untersuchung ist nicht erforderlich, so lange
man nicht mehr al« 3500 Mk. VerficherungS-
tumme wählt. Verfichert werden Personen im
Alter von 8—60 Jahren. Weitere Auskunft
täglich zwischen 11—13 Uhr im Realschulgebäude.

* Am 39. September ist eine Bekanntmachung
Rr. Bst 600/6. 17. K. R . A. II . Ang., be¬
treffend„BeftandSerhebung von Holzspänen aller
Art", erlassen worden. Der Wortlaut der Be¬
kanntmachung ist in den Amtsblättern nnd durch
Anschlag veröffentlicht worden.

* Am 3. 10. 17. ist eine Bekanntmachung
Rr. VI.  II . 1900/9. 17. K.R .A.. betreffend„Be-
schlagnahme von Neffelstengeln sowie Beschlagnahme
und BestandSerhebung von Neffelfasern und Reffel-
gespinsten", erlaffen worden. Der Wortlaut der
Bekanntmachung ist in den Amtsblättern und durch
Anschlag veröffentlich worden.

* Kalender - und Fahrplanbeilagen
zu Zeitungen verboten.  Durch eine Be¬
kanntmachung de» Reichskanzler» vom 25. Sep¬
temberd. I ». ist die Beifügung von Fahrplänen,
Kursbüchern und Kalendern jeder Art zu Zeitungen
und Zeitschriften verboten. Dir Bezieher der

Zeitungen können daher in diesem Jahre auf bi®
gewohnten Beilagen nicht rechnen. Auch ein*
Folge der Papicrknappheit.

* Oberlanken, 3. Oktober. Musketier
Wilhelm Bach (Sohn unseres früheren Gemeinde-
rechnerr Bach) wurde mit dem „Eisernen Kreuz"
ausgezeichnet.

— Höchsta. M., 1. Oktbr. Kreissekretär
Schmitz ist unter Ernennung zum Regierungs¬
sekretär an die Regierung zu Wiesbaden versetzt.
An seine hiefige Stelle wurde Regierungssekretär
Bunkenheimer au» Wiesbaden bestellt.

— Breidenbnch, 30. Sept. Der lang¬
jährige hiesige Bürgermeister Kamm, der auch
Miiglied der Kreisausfchuffes des Kreise» Bieden¬
kopf war, ist im Alter von 55 Jahren gestorben.

Vermischte Nachrichten.
WTB Berlin,  2 . Oktbr. Früh morgen»

erschien der Kais er  in der Wohnung des General-
feldmaifchalls Hindenburg  und sprach ihm al«
erster seine Glückwünsche au». Da» kaiserliche
Geschenk besteht in einer Marmorbüste. Außerdem
stellte der Kaiser den Generalfeldmarschallk la
suite des oldenburgifchen Infanterieregiment» Rr. 91.
Als der Generalfildmarfchall dann zum Dienst
ging, säumten die Straße von der Wohnung zum
Generalstabsgebäude Schulkinder ein, die ihm
Herbstblumen auf den Weg streuten, während
Flieger Blumen und Lorbeern abwarfen. Vor
dem Generalstabsgebäude empfing General Luden-
dorff an ver Spitze der Generalstabsoffiziere des
Großen Hauptquartier» den Generalfeldmarschall,
entwarf in kurzen Worten ein Lebensbild de»
Generalfeidmarschalls als Verkörperung der ruhm¬
reichen Entwicklung des preußischen und deutschen
Vaterlandes und brachte im Namen des General¬
stabes ein Hurra auf den Generalfeldmarschall aus.
Der Feldmarfchall erwiderte mit Dank an seine
Mitarbeiter, besonders an seinen ersten General¬
quartiermeister. Er schritt darauf die Front der
vor dem Generalstabsgebäude aufgestellten Kriege c-
vereine und anderer Korporationen ab, für die der
Landiat des Kreise« Glückwünsche aussprach. Der
Feldmarschall erwiderte, daß es ihm am heutigen
Tage eine ganz besondere Freude sei. sich mit dem
ganzen deutschen Volke eins zu wissen in SiegeS-
willen und Siegeszuversicht, sprach in warmer
Anerkennung von den Leistungen de« Heere» und
der Heimat und brachte ein Hurra auf den Kaiser
und König aus. Er schloß sich die Beglückwünschung
der Mililärbevollmächtigten der Verbündeten an.
Kaiser Karl hat hierzu seinen Flügeladjutanten
Oberstleutnant von Capinolle mit besonderem Hand¬
schreiben entsandt. Der Sultan und der König
von Bulgarien ebenso wie die Heeresleitungen der
Verbündeten im Namen ihrer Armeen haben tele¬
graphische Glückwünsche übermittelt. Auch Abord-
nungen von Offizieren und Mannschaften der
Regimenter, zu denen ver Feldmarschall als Chef
oder» la suite gehört, sind im Großen Haupt¬
quartier eingetroffen. Vormittags wird weiter der
Reichskanzler erwartet.

WTB Berlin,  2 . Oft. Der Staatssekretär
de» Auswärtigen Amt», Dr. v. Kühlmann, richtete
an Generalfeldmarschall von Hindenburg folgende«
Telegramm: Ruhmestaten von unvergänglicher
Größe gestalten sich am heutigen Tage zum
natiinalen Fest. Die Gesamtheit de« deutschen
Volke» feiert den 2. Oktober in heißem Dank für
die Befreiung blühender Gaue, in unerschütterlichem
Veilrauen aus die machtvolle Beschirmung der
Grenzen de«Reich» und in zuversichtlicher Hoffnung
auf Deutschlands glückliche Zukunft. Im Namen
meiner Mitarbeiter, denen Euerer Exzellenz leuch¬
tendes Vorbild ein steter Ansporn zum Einsatz
aller Kräfte im Dienst des Vaterlandes ist, bitte
ich, den Ausdruck unserer herzlichen und tief¬
empfundenen Glückwünsche eutgegennehmen zu
wollen.

— Mannheim,  1 . Okt. Der in derPfalz«
straße in Feudenheim wohnende Bäckermeister
Adam Braun empfing gestern den Besuch seine«
im Felde stehenden Bruder«, des Landsturmmann«
Max Braun, der ihm eine mitgebrachte Browning¬
pistole zeigte. Au» dieser war der Patronen¬
rahmen entfernt, aber im Lauf steckie noch eine
Patrone. Al« nun der Bäckermeister in der
Meinung, die Waffe sei leer, abdrückte, entlud sich



ein Schuß und in die Stirne getroffen sank die
im kritischen Augenblick gerade die Backstube be¬
tretende Frau des Landsturmmanns zu Boden.
Sie starb bald darauf im Mg . Krankenhaus.

— Oberflockenbach.  1 . Okibr. Als der
hiestge 60 Jahre alte Bürgermeister Schollenbsrcer
gestern einen unbekennien Mann beim Feldfrevel
ertappte und dessen Personalien seststellen wollte,
kam es zum Woriwechfei, in dessen Verlaufe tun
Undekannii dem Bürgermeister zwei Messerstiche in
Brust und Unterleib versetzte. Darauf flüchtete
der Täter , der einen 12>jähngen Knaben bei sich
hatte, in de» nahen Wald und entkam. Der
schwerverletzte Bürgermeister steht in ärztlicher
Behandlung.

Gebt'- ihnen.
Au« Flandern wird berichtet, daß die Engländer

in deutsche Schützengräben Zettel warfen mit der
Aufforderung, die dentsche Sache verloren zu geben.
Amerika würde zur Ntederringung der deutschen
Barbaren zu Hilfe eilen, damit die Zivilisation,
die Freiheit der Völker triumphiere, das barbarische
Deutschtum untergehe. DaS hatte eine Wirkung,
die nicht beabsichtigt war : In den deutschen Schützen¬
gräben waren sie nicht mehr zu halten. Der Führer
konnte nur noch rufen: Gebr'S ihnen, Leute! und
die deufchs Sturmflut fegte über den Feind dahin.
Wir wiffen, jetzt hoffen sie anf ein Nachlassn da¬
heim. Man preßt Staaten, die fi-b nicht wehren
können, gegen die Deutsche», verdächtig, verleumdet.
Man fläfcht B >lder, die vor dem Kriege ausge¬
nommen find, mit einer die Uebung verrajenden
flinken Hand in Bilder um. die die Deutschen als
Abschaum der Menschheit zeigen. AuS Offizieren,
welche sich im Schmuck des Siegerpreises von Will-
rennen Photographie,en ließen, wacht man eine
naturgetreue Ausnahme von stehlenden deutschen
Offizieren. Die photographischenOpfer von rusfischen
Pogronen werden kurzerhand zu Opfern der Deut¬
schen. Gedt's ihnen bei der VII . Kriegsanleihe

Briefkasten.
Friede Ende  1917 . Wer kann das mit

Gewißheit sagen? Der Friede wird aber durch
jede noch so kleine Summe, die Sie auf die 7.
Kriegsanleihe zeichnen, wirkungsvoll gesärden. Denken
Sie an unsere Braven an der Front, in ver Loft
und auf der See!

Empfehle zum Beizen des Saatgrrtes
ohne Kupfervitriol40°|. formalin

in jeder Menge , sowie

üspulun
irr Dosen zu 1,00 Mk .,

hinreichend für 2 Zentner Getreide.
z) XDz. I _iötze.

Achtung!
Dem geehrten Publikum zur

Nachricht, daß mein

Lr»nulle II
nüchsten Sonntag, von nachmittags3
Uhr ab zur gefälligen Benutzung be¬
reit steht. Uni geneigten Zuspruch
bittet

Mlbelm Brust,
*t>.) Wehrheim i. T.
Zu kaufen gesucht: gut er¬

halten.
Off. mit Preisangabe an die Geschäftsstelle

des Kreisblatie». (*

Zungen aul die l.  Krlegsanlefe
werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkaffe(Rheinstraß
den sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen, sowie denf J
und Vertretern der Naffauischen Lebensversicherungsanstalt.

Für die Aufnahme von Lombard-Kredit zwecks Einzahlung
Kriegsanleihen werden51/s°/0 und, falls Landesbankschuldverschreibuv
pfändet werden, 5°/0 berechnet.

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Naffauischen̂
zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten wir auf Einhalt,
Kündigungsfrist, falls die Zeichnung bei unseren vorgenannteuUeiü

1

stellen erfolgt.
* Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 29. Septembrr

Knegsailkihr-VerHeklms.
Zeichnungen bis Mk. 3500.— einschl. ohne ärztl. Untersuchung gegtfj;

geringe Anzahlung,
Zeichnungen von Mk. 3500.— an aufwärts mit ärztl. Untersuchung

Anzahlung.
(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe-Versicherung überall gesucht.)

Direktion der Nassaoischen Landest
Wiesbaden, im September 1917.

i

3ndem landwirtschaftlichen Betrieb aus demfürstlichen Hofgut H »mbirrger -Hof bei
Braunfel» im Kreise Wetzlar wird ein

«kchkirgtetkr Arbeiter
gesucht, deffen Frau da» Melken der Kühe über¬
nehmen ka n. Angebote an die

Fürstliche Stentkammer
s in Braunfels.

S. 8. 7 bi» 60 Liter Inhalt,

Standiässer
aus Hartpapier

zum Ausdewahren von Mehl, Grütze, Graupen usw.,
10—200  Pfund fassend, empfiehlt

Fritz Schäfer, Gemünden.

Preise für Damen-Bediemj
K' ifwascheu mit Frisur Mk. 1.50
K. swascheu ohne Frisur „ 1.—
FärMädchen unter 14 Jahren„ 0.75
Einfache Frisur „ 1.—
Frisur mit starker Welle „ 1.50

Preis - BrmOssigung
auf alle diese Bedienungen bei

Karten *u 10 Kümmern.
Karl eanelschläger,

Hoffriseur,
ßad Homburg - Louisenstr 78.

0e$d)id)ie der
Stadt(hingen

Ksihttrl-Nttillllhiml.
Samstag , den 6. Oktober

nachmütagr 3 Uhr wird in der Jäger'!.
Wirtschaft in Hausen, die Fischerei im Eil
weiher der Gemarkung Hausen-ArnrbachI
Jahre anderweit verpachtet werden.

Höchst a. M . . den3. Oktober 191lj
2) « gl Domäne » Re pt

üllgerrs DlkllKmS!
li

ober Ttundenmädche » sucht zum
oder sofort ^ y

Frau Proreklor Dr . Ehlei 17.
3) Ufingen . Kreuzgafle 26#nB,

Hdiese

Zimmer zum Einstellen von st le»
zu mieten gesucht 17(9
Näherer im Kreirbl-O izz

llni»

Rübenschneiderf»>
so gut wie neu, zu verkaufen.
*) Bierhaus . Schlapp«Vii

met

Landmirtschastliche Augebott

Unter dieser Ueberschrift werden
von Lnndtnirteu deS Kreises Usin-k»'
mnl gebührenfrei  anfgeno«»«.
Wortlaut dieser Aazeirea mH
schriftlich  bei uns eingereicht
Jede weitere Aufnahme der la«
geböte berechnen wir zu dem üblichen
preise. Diese Beträge erbitten
— der Einfachheit»egen— im

land»

Schönes Rind
(im Oktober kalbend) zu verkaufen.
*) Karl W . Ruß Los

Simmentaler Zuchtbulle
(IS —16 Monate alt) zu verkaufen-
*) WUH . « ach-

— gebunden 80 Pfg . —
erhältlich in sämtlichen hiesigen Bttchhand.

lUNgen und in
R. Wagner’s Buchdruckerei.

Frischmelkende Kuh mit &
zu verkaufen. *
2) August Schollenberger, D«

[
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